
GEFAHRSTOFFE
Folie 1

Gefahrstoffen sieht man ihre schädigende Wirkung nicht an.
Gerade das macht sie so gefährlich!



GEFAHRSTOFFE
Folie 2

Gefahrstoffe treten auf als:

 • Feststoffe wie Pulver oder Granulat

 • Flüssigkeiten oder Pasten

 • Gase, Dämpfe, Schwebstoffe - (Nebel, Rauch, Staub)
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Folie 3

Gefahrstoffe sind gefährliche Stoffe oder Zubereitungen mit einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften
z.B.:

 • giftig
 • gesundheitsschädlich
 • ätzend
 • reizend
 • umweltgefährlich
 • entzündlich
 • brandfördernd
 • explosionsgefährlich
 • krebserzeugend
 • erbgutverändernd
 • auf sonstige Weise chronisch schädigend
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Folie 4

Gefahrstoffe sind nach der Gefahrstoffverordnung kennzeichnungspfl ichtig.
Diese Angaben müssen auf der Kennzeichnung enthalten sein:

 • Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

 • Gefahrensymbol und Gefahrenbezeichnung

 • Hinweise auf besondere Gefahren (R-Sätze)

 • Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

 • Name, Anschrift und Telefonnummer dessen, der den Stoff herstellt, einführt oder vertreibt

 • die dem Stoff zugeordnete EWG-Nummer
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Beispiel einer Gebindekennzeichnung:

Gefahrensymbol

Gefahrenbezeichnung
Stoffbezeichnung

Hinweise auf besondere Gefahren
(R-Satz)

Sicherheitsratschläge
(S-Satz)

EWG-Nummer

Name, Anschrift und Telefon 
des Lieferanten
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Aufnahmewege für Gefahrstoffe:

Einatmen
Verschlucken

Hautresorption
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Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Gefahrstoffen:

 • Technische Maßnahmen
  Absaugung, Raumlüftung, ...

 • Organisatorische Maßnahmen
  Einsatz von weniger gefährdendenden Ersatzstoffen
  Trennung von Arbeitsbereichen (zeitlich und räumlich)

 • Persönliche Schutzausrüstungen
  Atemschutz, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, ...

 • Hygienemaßnahmen
  Hautreinigung, Desinfektion, Wechsel von Arbeitskleidung, ...


